Beitragsordnung des Junge Meister:innen – Kunstnetzwerk Berlin e.V.

Mitgliedsbeiträge werden von den Mitgliedern des Junge Meister:innen - Kunstnetzwerk Berlin e.V. wie folgt erhoben:

1. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich am 1. Februar und beim Eintritt in den Verein für das laufende Kalenderjahr erhoben.

2. Tritt ein Mitglied zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember in den Verein ein, kann der Mitgliedsbeitrag auf Antrag um 50% herabgesetzt werden. Über den Antrag entscheidet der Vorstand des Vereins, der die Entscheidung an ein Vorstandsmitglied übertragen kann.

3. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages variiert wie folgt:

4. Mitglieder bis zum Alter von einschließlich 35 Jahren zahlen 10 Euro (Ordentliche Mitgliedschaft).

5. Mitglieder ab einem Alter von 36 Jahren zahlen mindestens einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 25 Euro (Fördermitgliedschaft). Die Fördermitgliedschaften werden wie folgt bezeichnet:
1. Ab einem Mitgliedsbeitrag von 25 Euro: “Ermäßigte Fördermitgliedschaft”
2. Ab einem Mitgliedsbeitrag von 50 Euro: “Standard Fördermitgliedschaft”
3. Ab einem Mitgliedsbeitrag von 100 Euro: “Goldene Fördermitgliedschaft”

6. Übergangsregelung: Im Jahr 2021 gilt der Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr als bezahlt, wenn das Mitglied bereits am 31.12.2020 Mitglied war und mit seinem Mitgliedsbeitrag nicht im Rückstand war.

